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9160 Stieleichen-Hainbuchenwald

Erhaltungsziele

Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  naturnaher,  meist  kraut-  und  geophytenreicher  Sternmieren-Eichen-

Hainbuchenwälder  auf  stau-  und  grundwasserbeeinflussten  oder  fließgewässernahen
Standorten mit ihrer lebensraumtypischen Arten- und Strukturvielfalt* in einem Mosaik aus
ihren  verschiedenen  Entwicklungsstufen/  Altersphasen  und  in  ihrer  standörtlich  typischen
Variationsbreite, inklusive ihrer Vorwälder sowie ihrer Waldränder und Sonderstandorte

 Erhaltung des Lebensraumtyps als Habitat für seine charakteristischen Arten**

 Erhaltung eines lebensraumangepassten Wildbestandes

 Erhaltung  lebensraumtypischer  Wasser-  und  Bodenverhältnisse  (Wasserhaushalt,

Nährstoffhaushalt, Bodenstruktur) unter Berücksichtigung des Wasser-einzugsgebietes

 Vermeidung und ggf. Verminderung von Nährstoff- und Schadstoffeinträgen

 Erhaltung eines störungsarmen Lebensraumtyps

 Das  Vorkommen  des  Lebensraumtyps  im  Gebiet  ist  insbesondere  aufgrund  seiner

besonderen Repräsentanz für die atlantische Region in NRW zu erhalten.

* Merkmale für einen guten Erhaltungszustand von LRT-Flächen siehe Bewertungsmatrix 
http://methoden.naturschutzinformationen.nrw.de/methoden/de/anleitung/9160

** aktuell bekannte Vorkommen von charakteristischen Arten des LRT im Gebiet: Dendrocopos medius 

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 naturnahe  Waldbewirtschaftung  unter  Ausrichtung  auf  die  natürliche  Waldgesellschaft

einschließlich  ihrer  Nebenbaumarten  sowie  auf  alters-  und  strukturdiverse  Bestände  und
Förderung der Naturverjüngung aus Baumarten der natürlichen Waldgesellschaft

 Belassen eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt- und Totholz (möglichst ≥ 10

Bäume/ha) bis zur Zerfallsphase, insbesondere von Großhöhlen- und Uraltbäumen, bevorzugt
Entwicklung von Altholzinseln

 Belassen von Biotopbäumen (unter Berücksichtigung der Arbeits- und Verkehrssicherheit ggf.

Biotopbaumgruppen,  -bestände)  einschließlich  der  häufig  wärme-  und  lichtbegünstigten
Biotopbäume  an  Bestandsrändern  (Belassen  möglichst  großer  Baumteile  stehend  oder
liegend im Rahmen von Verkehrssicherungsmaßnahmen) 

 Belassen von geeigneten Teilflächen ohne Nutzung



 Belassen  der  natürlichen  Entwicklung  von  Vor-  und  Pionierwaldstadien  auf  Sukzessions-

flächen

 Förderung der Verjüngung der Stiel- und Traubeneichen durch kleinflächige Kahlschläge oder

Femelhiebe bis 1 ha und gezielte Freistellung alter und nachwachsender Eichen; sofern nicht
vermeidbar Eichen-Pflanzung; ggf.  Entfernung von Naturverjüngung von nicht  lebensraum-
typischen Gehölzen

 Förderung  der  Verjüngung  lebensraumtypischer  Baumarten  insbesondere  der  Stieleiche

vorzugsweise durch Saat und / oder Hähersaat

 Förderung  und  Anlage  gestufter  Waldränder  als  Lebensraum  für  Arten  der

Übergangsbereiche von Wald zu Offenland

 Vermehrung  des  Stieleichen-Hainbuchenwalds  durch  den  Umbau  von  mit  nicht  lebens-

raumtypischen  Gehölzen  bestandenen  potenziellen  Stieleichen-Hainbuchenwaldstandorten
und ausschließlicher  Verwendung von lebensraumtypischen Gehölzen geeigneter  Herkunft
bei Pflanzungen und Saat 

 Umbau von Nadelwald in Quellbereichen, Siepen und Bachtälern sowie auf Flächen, deren

floristische oder faunistische Schutzwürdigkeit  durch Nadelholz  unmittelbar  gefährdet  bzw.
erheblich beeinträchtigt sind (incl. hiebsunreifer Bestände)

 Regulierung  der  Schalenwilddichte  auf  ein  solches  Maß,  dass  die  Verjüngung  aller

lebensraumtypischen Baumarten ohne besondere Schutzmaßnahmen ermöglicht wird

 Sicherung und ggf. Wiederherstellung eines lebensraumtypischen Wasserhaushaltes, der so

bodenfeucht ist, dass Buchen nur auf hochgelegenen Partien gedeihen können;

 keine Entwässerung und Grundwasserabsenkung 

 ggf.  Maßnahmen  zur  Wiederherstellung  des  lebensraumtypischen  Wasserhaushaltes:

Verschluss,  Anstau  ggf.  Entfernen  von  Drainagen  und  Entwässerungsgräben,  ggf.
Meliorationen im Umfeld rückgängig machen

 Ausrichtung  des  Erschließungsnetzes  an  die  Standortbedingungen und  Schutzziele,  i.d.R.

Rückegassen-Mindestabstand  40  m,  keine  Rückegassen  in  Quellbereichen,  Siepen  und
Bachtälern, in geschützten Biotopen, Sonderbiotopen und bei Vorkommen von seltenen und
gefährdeten Pflanzenarten

 keine  Befahrung  außerhalb  des  Erschließungsnetzes  und  während  niederschlagsreicher

Witterungsverhältnisse

 Holzeinschlag  und  -rücken  in  mehr  als  80  Jahre  altem  Laubholz  nur  außerhalb  des

Fortpflanzungszeitraumes der jeweils betroffenen Tierart unter Beachtung der artspezifischen
Schutzzone  (s.  dazu  die  Arbeitshilfe  „Dienstanweisung  zum  Artenschutz  im  Wald  …“
https://www.wald-und-holz.nrw.de/naturschutz/schutzgebiete/europaeischer-arten-und-
biotopschutz/)

 Wegeinstandhaltungsmaßnahmen nur mit Material, dass nicht zur Veränderung der Standorte

führt; kein Recycling-Material

 keine  Ablagerung  von  Holz  (incl.  Astmaterial,  Kronenholz)  in  geschützten  Biotopen,  in

Quellbereichen, Siepen und Bachtälern und bei Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten

 Ausrichtung der Bodenschutzkalkung auf die Schutzziele

 Beibehaltung und im Bedarfsfall Anlage von geeigneten nährstoffarmen bzw. abschirmenden

Pufferzonen

 Vermeidung von Emissionsquellen im Umgebungsbereich der Vorkommen

 Regelung nicht schutzzielkonformer Freizeitnutzungen



1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)

Erhaltungsziele

Wiederherstellung  eines günstigen Erhaltungszustands im Gebiet auch als Beitrag zur  Erhaltung
eines günstigen Erhaltungszustands in der biogeographischen Region. Den Rahmen hierfür liefert das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Wiederherstellung naturnaher, linear durchgängiger, lebhaft strömender, sauberer Gewässer

mit lockerem, sandigen bis feinkiesigen Sohlsubstraten (Laichhabitat) und ruhigen Bereichen
mit Schlammauflagen (Larvenhabitat), mit natürlichem Geschiebetransport und gehölzreichen
Gewässerrändern

 Wiederherstellung  einer  möglichst  unbeeinträchtigten  Fließgewässerdynamik  mit

lebensraumtypischen Strukturen und Vegetation

 Vermeidung  und  ggf.  Verringerung  von  direkten  und  diffusen  Nährstoff-,  Schadstoff-  und

antropogen bedingten Feinsedimenteinträgen in die Gewässer 

 Wiederherstellung der Wasserqualität

 Wiederherstellung  einer  schonenden  Gewässerunterhaltung  unter  Berücksichtigung  der

Ansprüche der Art

 Wiederherstellung der linearen Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten Verlauf

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Belassen  und  ggf.  Förderung  von  gewässertypischen  Habitatstrukturen  im  Gewässer  wie

Steine,  Totholz,  Wurzelgeflecht  und  Anschwemmungen  von  Blatt-  und  Pflanzenresten  •
Entwicklung typischer Ufergaleriewälder

 Vermeidung  von  Trittschäden,  ggf.  Regelung  von  (Freitzeit-)Nutzungen  im  Bereich  der

Vorkommen

 ggf. Rückbau von Ufer- und Sohlbefestigungen

 ggf. Entfernung von Sohlkolmationen (Wiederherstellung von Laichhabitaten)

 Beibehaltung und ggf. Anlage von unbewirtschafteten Gewässerrandstreifen (beidseitig 10 m)

 extensive landwirtschaftliche Nutzung im Gewässerumfeld:

o keine Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Gewässerunterhaltung:  

o keine  Sohlräumung;  bei  unvermeidbarer  Sohlräumung  oder  Leerungen  von

Sandfängen Umsiedlung der Larven
o ggf. zeitlich versetzte Bearbeitung in Teilabschnitten o Einsatz schonender Geräte

o Berücksichtigung des Laichzeitpunktes 

 ggf. Entfernung von Abstürzen über fünf Zentimetern Höhe

 ggf. Anlage von Fischwegen



1149 Steinbeißer (Cobitis taenia)

Erhaltungsziele

Erhaltung eines  günstigen  Erhaltungszustands  im  Gebiet  auch  als  Beitrag  zur  Erhaltung eines
günstigen  Erhaltungszustands  in  der  biogeographischen  Region.  Den  Rahmen  hierfür  liefert  das
Maßnahmenkonzept für das Gebiet mit den entsprechenden Angaben insbesondere zu Zielgrößen,
zeitlicher Priorisierung und behördlichen Zuständigkeiten.

 Erhaltung  naturnaher,  linear  durchgängiger  Fließgewässer  sowie  von  (Still)gewässern  wie

Altarmen  und  Flutrinnensystemen  mit  Gewässersohlbereichen  aus  nicht  verfestigten,
sandigen  und  feinkiesigen  Bodensubstraten  mit  lückigen  Wasserpflanzenbeständen  als
Laichgewässer

 Erhaltung  einer  möglichst  natürlichen  Abflussdynamik  mit  sich  umlagernden  Sanden  und

Feinkiesen

 Vermeidung  und  ggf.  Verringerung  von  direkten  und  diffusen  Nährstoff-  und

Schadstoffeinträgen sowie starken Materialeinschwemmungen in die Gewässer mit der Folge
von Veralgungen, Verschlammungen auf den Gewässersohlen

 Erhaltung der Wasserqualität

 Erhaltung  einer  schonenden Gewässerunterhaltung  unter  Berücksichtigung  der  Ansprüche

der Art

 Erhaltung der Durchgängigkeit der Fließgewässer im gesamten Verlauf

 Das Vorkommen im Gebiet ist insbesondere aufgrund

o seiner Bedeutung als eines der fünf größtenVorkommen in der FFH-Gebietskulisse

der atlantischen biogeographischen Region in NRW, 
 zu erhalten.

Geeignete Erhaltungsmaßnahmen

 Belassen  und  ggf.  Förderung  von  gewässertypischen  Habitatstrukturen  im  Gewässer  wie

Totholz, Wurzelgeflecht und Steine. 

 Vermeidung  von  Trittschäden,  ggf.  Regelung  von  (Freitzeit-)Nutzungen  im  Bereich  der

Vorkommen

 ggf. Rückbau von Ufer- und Sohlbefestigungen

 Beibehaltung und ggf. Anlage von unbewirtschafteten Gewässerrandstreifen (beidseitig 10 m)

 extensive landwirtschaftliche Nutzung im Gewässerumfeld:

o keine Düngung

o kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

 Gewässerunterhaltung:

o keine  Sohlräumung;  bei  unvermeidbarer  Sohlräumung  oder  Leerungen  von

Sandfängen Umsiedlung der Larven/Adulten
o ggf. zeitlich versetzte Bearbeitung in Teilabschnitten 

o Einsatz schonender Geräte

o Berücksichtigung des Laichzeitpunktes

 ggf. Entfernung von Abstürzen über fünf Zentimetern Höhe

 ggf. Anlage von Fischwegen


	9160 Stieleichen-Hainbuchenwald
	1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
	1149 Steinbeißer (Cobitis taenia)

